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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, 

Rechnungsprüfung und Vergaben 

06.06.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 27.06.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, beginnend ab dem Jahr 2012, jährlich, spätestens im 

Monat September dem Stadtrat einen Nachtragshaushalt zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

02 

Der Stadtrat definiert das vordergründige Ziel dieser Nachtragshaushalte mit der Einordnung von 

Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr, um auch vor der Verabschiedung und 

Genehmigung des Folgejahreshaushaltes mit den Ausschreibungen beginnen zu können. 

 

 

 

 

Erfurt 21.05.2012, gez. Michael Panse   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion CDU 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2012 2013 2014 2015 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

In jedem Haushaltsjahr warten die Dezernate und Ämter der Stadtverwaltung auf die 

Verabschiedung und die Genehmigung des jeweiligen Haushaltsbeschlusses. Hierdurch geht 

wertvolle Zeit verloren, während die Unternehmen gezwungen sind, auf andere Auftraggeber 

zurückzugreifen. Es ist festzustellen, dass je später die Ausschreibung im Jahresverlauf 

veröffentlicht wird, desto unwirtschaftlicher sind die Angebotsabgaben. 

All diese Gründe sprechen dafür, die Ausschreibungszeit so früh wie möglich in das bevorstehende 

Jahr zu legen.  

Dieser Erkenntnis trägt die Drucksache Rechnung. 
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